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   Gemeindeamt  Empersdorf

                    8081 Empersdorf          Tel.: 03134/2294           Fax.: DW 11          e-mail:  gde@empersdorf.steiermark.at

GZ:0350/2004-2


Bezug: FA13A-43.10-1429/04-159


Betreff:  380kV Freileitung - Genehmigungsverfahren nach dem 
UVP-G 2000 –Erweiterte Einwendung der Gemeinde Empersdorf

Herrn

ÔRR Dr. Michael Wiespeiner

8010 Graz – Landhausgasse 7

_______________________
Sehr geehrter Herr Dr. Wiespeiner!

Der Gemeinderat der Gemeinde Empersdorf erhebt einstimmig, gemäß den Bestimmungen des 
UVP-Gesetztes 2000, zum laufenden UVP-Verfahren (GZ: FA13A-43.10-1429/04-159) folgende weitere (siehe Stellungnahme vom 2.April 2004)
Einwände:

Es wird ausdrücklich festgestellt, dass der Inhalt der „Gesamtstellungnahme der betroffenen Gemeinden“, erstellt im Auftrag der Gemeinde Empersdorf, durch Hr. Arch. DI Dr. Helmut Hoffmann und den im Anhang beigefügten, ebenfalls im Auftrag der Gemeinde Empersdorf erstellten „Fachgutachten“, wesentliche Teile des Einwandes der Gemeinde Empersdorf darstellen.

Des weiteren sieht sich die Gemeinde Empersdorf in ihrem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Selbstverwaltung, durch das gegenständliche Projekt verletzt, da es sich auf die im Rahmen der örtlichen Raumplanung getroffenen Festlegungen der Gemeinde keinen, oder doch zumindest keinen ausreichenden, Bedacht nimmt und ebenso wenig auf die örtliche Baupolizei.

Das gleiche gilt für die Beeinträchtigung des durch Artikel 118 Abs. 3 Z 4.B-VG der Gemeinde zugewiesenen eigenen Wirkungsbereiches; auch in diesem Umfang wird das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinde verletzt.

Darüber hinaus erhebt die Gemeinde Einwendungen als Betreiberin öffentlicher Einrichtungen, in denen sich regelmäßig Personen vorübergehend aufhalten. Hinsichtlich des Schutzes dieser Personen, der aus den nachgenannten Gründen nicht gewährleistet ist. Vielmehr werden diese Personen gefährdet.

Des weiteren erhebt die Gemeinde Empersdorf Einwendungen als Eigentümerin von Wirtschaftsbetrieben und Grundstücken wegen diverser Einschränkungen und Eingriffe. 

Nachfolgend werden Mängel in der aufliegenden UVE aufgezeigt und vorstehendes begründet:

1. Fachbereich: Technische Alternative Erdkabel/Erdverlegung:

Hinweis dazu: siehe Fachgutachten Ing. Rossmann, Institut für interdisziplinäre Technologien vom 
5. Juni 2004, Studie der TU-Graz – Institut für Starkstromtechnik (liegt der Behörde bereits vor) vom Okt. 2001, ergänzende Stellungnahme TU-Graz , Prof.Woschitz 

Die techn. Alternativen (GIL, Kabel-GIL) werden in allen Bereichen sehr mangelhaft dargestellt und sind hypothetisch, da 

a) keine generelle Kabeltrasse bzw. kein konkreter Untersuchungsraum zur Darstellung gelangt. 

b) die aufgezeigte „Konfiguration“ – Dimensionierung, Leitungsausführung, Kabelschächte, Kühlung, Lieferlängen, u.a. – kann zwar für den städtischen Bereich von Relevanz sein, jedoch in einem offenen Gelände wie der Oststeiermark ist sie unangebracht und muss zwangsläufig zu überhöhten Kosten führen,
c) dadurch entbehren die Kosten für die günstigste dargestellte Variante von € 711 Mill.  jeglicher Grundlage – siehe dazu Kabelverlegekosten in Dänemark 1 : 3,6 und in Wien/Wienstrom - die anscheinend so niedrig sind, dass die Wienstrom die Kabellieferfirma Pirelli vertraglich verpflichtet hat, diese nicht zu nennen.  Und das, obwohl im städtischen Bereich eine Verlegung von Kabeln wesentlich teurer kommt, als auf dem Land.

Der Behörde bzw. den Ziviltechnikern ist es sicherlich möglich, diese Vergleichskosten zu eruieren.

d) die Darstellung des Trassenverbrauches/Breite, bei  Mitführung eines Kühlsystems, wie auch bei der Verlegeanordnung der Kabel  – Dreiecksverlegung bedingt auch niedrigere magn. Feldstärken – entspricht nicht den tatsächlichen Möglichkeiten;

e) Störfall: 

1. Durch die Installation eines modernen Monitoringsystems (wird von verschiedenen Firmen angeboten) ist die Lokalisierung von Fehlerstellen im Kabelsystem innerhalb kürzester Zeit möglich; 

2. Ebenso nicht den Tatsachen entspricht die Aussage, dass Störungen bei Freileitungen (auch größere Störungen) in Stunden oder wenigen Tagen behoben werden können, da in keiner uns bekannten UVE-Betrachtung, die in letzter Zeit sich häufenden Mastbrüche (Klimaänderungen, Terrorismus u. a. siehe Kleine Zeitung vom 4.2.2003-Beilage) in die Ausfallbetrachtungen eingeflossen sind. 

3.Die Aussage von Herrn DI. Martin Kühnert in Bezug auf die Rodungsflächen einer Kabeltrasse zur Freileitungstrasse, von jeweils einem Kilometer, ist ein gravierender Mangel, da sich die Quantifizierung und damit der Rodungsflächenverbrauch nicht auf die gesamte Trassenlänge bezieht. Anzumerken ist, dass die eingereichte Freileitungstrasse zu über 50 % über Waldflächen, eine mögliche Kabeltrasse jedoch in den größten Bereichen über Ackerflächen (siehe Rodungsflächen bei der Gasleitung  LOOP II) führen würde!

2. Fachbereich Trassenvarianten:

Zu der dem UVP-Verfahren zugrunde liegende Freileitungstrasse, die das Joanneum Research bereits im November 1997 als bestgereihte Trasse vorgestellt hat, stellen wir fest, dass der untersuchte Trassierungsraum von Zwaring über Hofstätten zum Umspannwerk Rotenturm nur ein untersuchtes Trassenband von maximal 15 km Breite aufweist und nicht geeignet war, die umweltschonendste Trasse durch den oststeirischen Raum zu finden.

Aus einem sich daraus ergebenden Trassennetzwerk von 47 Teiltrassen wurde damals eine Trasse als „Bestgereihte“ bekannt gegeben. Im Wesentlichen wurde diese „Bestgereihte Trasse“ dem laufenden UVP-Verfahren zu Grunde gelegt. Ebenso das relevante Teilstück Nr. 7. 

Dazu wird festgehalten, dass das Teilstück 7 (Gesamtbewertung 3.5), auf die Gemeinde Empersdorf bezogen, eindeutig fachlich falsch bewertet wurde, weil bei den Parametern

a) Siedlungsnähe: Die beabsichtigte Siedlungsentwicklung (Entwicklungspriorität 1 für die Ortschaften Liebensdorf, Rauden, Empersdorf ) der Gemeinde Empersdorf – festgelegt im ÖEK seit 1980  – und das Betreiben öffentlicher Einrichtungen wie Schule, Kindergarten, Kinderhaus mit derzeit ca. 110 Kindern – im  100 m Abstand zur Leitungsachse, ist nicht richtig in die Bewertung eingeflossen.

b) Landschaftsbild: siehe Fachgutachten Hoffmann, Wöbse 

                   Besonders gravierende Eingriffe sind die fast rechtwinkeligen Talquerungen des Stiefenbaches, Michelbaches- und des Stiefingtales, und das parallel über mehrere 100 m zum Hang verlaufende Aufschlagen von Hangwaldungen, und das in einer Breite von ca. 100m!
c) Fauna: siehe Fachgutachten Eisner 

Besonders gravierend ist die Nichtberücksichtigung von Horststandorten des Wespenbussardes, des Schwarzstorches, des Schwarzspechtes und anderer geschützter Vogelarten im Trassenbereich.

d) Erholungswert: siehe Fachgutachten Hoffmann, Wöbse, Wanderkarte und Broschüre über Empersdorf

Die Nichtberücksichtigung einer Direktüberspannung eines Bade- und Fischteiches/Feuchtbiotopes im Bereich Rauden – Anmerkung:  siehe Joanneum Research Studie vom Dez. 98, Abs. 1 Seite 5 Kesselgraben:  „Ausscheiden der mittleren Planvariante mit der Begründung: Direktüberspannung eines Fischteiches“ 

und die Nichtberücksichtigung des bereits damals bestehenden, weitläufigen Wander- und Radwegenetzes in der Gemeinde, des bevorzugten Klimas und des Naherholungswertes für den Großraum Graz, der bereits durch eine hohe Wochenendhausbesiedelung in unserer Gemeinde zum Ausdruck kommt. 

e) Kulturdenkmäler: Im gesamten Gemeindebereich gibt es Kulturdenkmäler, die leider nur zum geringen Teil wissenschaftlich festgestellt und katalogisiert sind. Anzuführen sind vor allem römerzeitliche Hügelgräber (Grabbeigaben daraus liegen im Landesmuseum Joanneum) Anlagen von Wehrgehöften, Pestkreuz,  u.a. 

nicht berücksichtigt wurden.

Sinnvollerweise wäre eine Neubewertung der Trassenteilstücke im Bereich Mellach – Hofstätten vorzunehmen. Wobei angemerkt wird, dass das Trassenteilstück 10 (Gesamtbewertung 3,0) bereits derzeit in der vorliegenden Studie als wesentlich umweltverträglicher dargestellt wird. 

In diesem Zusammenhang wird dezidiert festgestellt, dass es sich bei der vorliegenden Trasse und vor allem bei der  – Teilstrecke Nr. 7 - auf keinen Fall um die bestbewertetste Trasse handeln kann, wie dies  durchgehend in der UVE zum Ausdruck kommt. 

3. Fachbereich Energiewirtschaft: 

siehe Fachgutachten  Rossmann und  Stellungnahme der Gemeinde vom 15.04.2004, Aussage Hr. DI. Hennigsen/BEWAG Berlin bei der Energieenquete in Graz.

Beispiel: BEWAG Berlin hat 2.200.000 Mill. Kunden und findet mit einer Transportleistung von 2 x  1100 MVA das Auslangen, vergleiche gesamte Steiermark ca. 400.000 Haushalte und   
2 x 1500 MVA.

Windkraft: Siehe „schwere Mängel bei E-Controll Studie“ vom 8. September 2003, 

in der festgehalten wird, dass die angegebenen Leistungen und die Verteilung  in Bezug auf die Windkraft absolut nicht den Tatsachen entsprechen.

4. Fachbereich E-Schall: 

siehe Fachbeitrag Rossmann und Messung und Beurteilung von Koronageräuschen einer 380kV Leitung  von EMPA vom 15.Dez. 1993;

Die vorliegenden Unterlagen der UVE sind nicht nachvollziehbar, insbesondere in Bezug auf den Beurteilungspegel des Störgeräusches, welches noch mit einem Zuschlag versehen werden muss, wenn das Geräusch tonhaltig ist. Ebenso fehlen in Bezug auf die Ausbreitung des Schalles dementsprechende dreidimensionale Geländemodelle. Es entspricht nicht dem fachlichen Standard, die Einwirkungen des Schalles auf Innenräume zu beziehen.

Die in der Gesamtbewertung getroffene Aussage, dass der Betrieb einer 380kV Leitung mit einem Dreierbündel auf die benachbarten Wohngebiete nicht störend einwirkt, wird entschieden zurückgewiesen, da verschieden gemessene LA,95 Nachtwerte derzeit zwischen 17 dB – 20 dB liegen.

5. Fachbereich Störfallbetrachtung:

Siehe Fachbeitrag Rossmann  u. Kleine Zeitung v. 4.2.2003(Beilage)
Sicherheitstechnik Freileitung: Vermeidung von Mastbrüchen:

Die Aussagen zu diesem Abschnitt sind nicht nachvollziehbar, da zwar zugegeben wird, dass das Umbrechen von Strommasten - wenn auch äußerst selten – vorkommen kann, aber nicht dessen Auswirkungen dargestellt werden. 

Beispiel: Auswirkungen und Beeinträchtigungen auf angrenzende Grundstücke, Gebäude, Menschen, Fauna , Flora, Ausfallsdauer bis zur Wiederherstellung, bei Umbrüchen im unwegsamen Gelände/Wald, Auswirkungen des Transportes von Ersatzmasten, Schutz vor terroristischen Ereignissen u.v.a.m. 

6. Fachbereich elektromagnetische Felder:

Siehe Abhandlung „Biologische Wirkung elektromagn. Felder im Frequenzbereich 0 – 3 GHZ auf den Menschen“ I.S.F. des Institutes für Stressforschung, Forschung und Entwicklung Berlin,
 Prof. Hecht von 1997, beiliegende  Arbeit Dr. Neil Cherry vom 8. April 2001 Lincoln University New Zealand. Unter anderem die Aussage: „erhöhte Verwundbarkeit durch elektromagnetische Einflüsse bei Kindern  von 3 – 15 Jahren“,,

des weiteren die Aussage des IARC vom Okt. 2001 in Bezug auf die Verdoppelung des Risikos für Kinder Leukämie  oberhalb von 0,4µT (laut TU-Graz 450 m Seitenabstand = 0,2 µT ), des Weiteren vorläufige Stellungnahme von Herrn Prof. Kundi, Uni Wien.

Festgestellt wird, dass die Volksschule Empersdorf, der Kindergarten und das Kinderhaus, in dem Kinder von 18 Monaten bis 14 Jahre ganztägig u. ganzjährig Betreuung finden, in einem Abstand von nur ca. 100 m  zur Trasse zu liegen kommt. 

Die Kinder sind dort über viele Stunden täglich einer gesundheitlichen Gefährdung ausgesetzt, was nachweisbar die Lernfähigkeit und die Konzentrationsfähigkeit der Kinder beeinflusst und zu Kopfschmerzen, Schwindel u.v.m. schlimmsten falls sogar zu Lungenkrebs (durch hohe Feinstaubbelastung) und Leukämie, führen kann.
Die Gemeinde Empersdorf stellt fest, dass die Auswirkungen elektrischer und elektromagnetischer Felder auf Menschen, Tiere und Pflanzen bis jetzt noch viel zu wenig untersucht wurden, um das Risiko für die Bevölkerung verantwortungsbewusst durch Sachverständige beurteilen zu können. Es gibt jedoch genügend warnende Aussagen von angesehenen Fachleuten, dass es diesbezügliche Risken gibt bzw. diese nicht ausgeschlossen werden können. 

Deshalb besteht die Gemeinde darauf, das Vorsorgeprinzip anzuwenden, damit mögliche Auswirkungen überhaupt von vornherein vermieden werden  können. 

Alles andere ist für die Gemeinde nicht akzeptabel und wird bis zum Letzten bekämpft.
Öffentl. Einrichtungen müssen mindestens einen Sicherheitsabstand von 500 m (Italien: 1000 m, Schweden, Schweiz: Grenzwert 1 µT, USA: magnetische Felder werden als gleich gefährlich eingestuft wie Tabakrauch, u.a.) zur Leitungsachse aufweisen. 

Nicht umsonst schließen Versicherungen und internationale Rückversicherungen die Deckung eines Risikos, das im mittelbaren und unmittelbaren Zusammenhang mit elektromagn. Feldern steht, explizit von der Deckung aus. 

Zu Tabelle 2 – IST-Zustanderhebungen in anrainenden Objekten, muss gesagt werden, dass diese Werte bei eingeschaltenen Geräten gemessen wurden. Die Dauer des Betriebes dieser Geräte auf  das Kalenderjahr gesehen, ist jedoch nirgends angegeben. Ebenso wird nicht dargestellt, welche Messwerte in einer Entfernung von 50 cm, 1 Meter u. a. zum eingeschaltenem Gerät auftreten. Ebenfalls kann man Teile der Wohnung - z.B. den Schlafbereich - von der Stromversorgung freischalten, dies ist nirgends beschrieben. 

Im Gegensatz dazu kann man sich der Abstrahlung der Hochspannungsleitung nicht entziehen, im Gegenteil, man ist diesen Strahlenwerten Tag und Nacht ausgesetzt. Wobei sich das Magnetfeld im Gegensatz zu den Geräten im Wohnbereich, auch im 10 m Abstand betrachtet, kaum ändert bzw.verringert. 

Zu den elektrischen Feldern wird angemerkt, dass diese Problematik ebenfalls ausführlich dargestellt werden muss! 
7. Fachbereich Luft, Klima:

Siehe Fachbeitrag Rossmann

Dieser Fachbereich ist ebenfalls nicht nachvollziehbar, da der IST-Zustand des klimatisch sehr kleinräumig gegliederten Trassenbandes – Kleinklimabedingungen, Luftgüte, Feinstaub und sonstige Belastungen – in der Gemeinde Empersdorf und auch den meisten anderen Gemeinden -  überhaupt nicht dargestellt wird. Wenn überhaupt Daten angeführt werden, dann wurden diese weit entfernt gemessen  bzw. sind diese veraltert. 

Vor allem fehlen meteorologische Daten in Bezug auf die Ionisierung/Verfrachtung im Bereich der Gemeinde Empersdorf. 

Ebenso ist die Aussage in der UVE – „Ob durch Koronaentladung aufgeladene Partikel eine erhöhte Depositionsneigung auf Haut und Lunge aufweisen, ist sehr unwahrscheinlich“ - für die Gemeinden äußerst mangelhaft. Diese mangelhaften Aussagen mit dem Fehlen von Literaturhinweisen zu begründen, ist fachlich äußert fragwürdig, dazumal sich der med. Sachverständigen sodann in seiner Begutachtung auf diese Aussagen stützt.

8. Fachbereich Boden und Landwirtschaft:

Siehe Fachgutachten Hubmann;
Starke Bodenbelastung durch Abwaschungen/Abrieb an den Maststandorten und den Leiterseilen – genauere Angaben/Untersuchungen dazu fehlen. Im Schnitt 7% weniger Ertrag (in trockenen Jahren noch höher), siehe dazu Fachmagazin „Bioelektix“ Band 24 Ausgabe 2. 

9. Fachbereich Mensch/Humanmedizin:

Siehe Fachbeitrag Prof. Kundi / Univ. Wien
Verweis zu den Ausführungen bei den Fachbereichen elektromagn. Felder und Luft und Klima;

10. Fachbereich Geologie/Wasser

Siehe Fachbeitrag Dr. Messner;

Es fehlen Darstellungen in Bezug auf die Auswirkungen auf das Quellwasser/Brunnen im Einzugsbereich der Freileitungstrasse, vor allem im Hinblick auf Veränderungen der elektrischen Leitfähigkeit u.a.m. 

Alle Maststandorte sind einer geologischen Untersuchung zu unterziehen, und die Auswirkungen der Maßnahmen sind darzustellen!

11. Fachbereich Biotope und Ökosysteme:

Siehe Fachgutachten  Dr. Eisner u. Stellungnahme der Steir. Landesjägerschaft von 14.6.2004
12. Fachbereich Forstwirtschaft

Siehe Fachbeitrag  DI. Stranimeier  u. Stellungnahme der Steir. Landesjägerschaft von 14.6.2004

13. Fachbereich Raumordnung

Siehe Fachgutachten  Arch. Hoffmann u. vorige Stellungnahme der Gemeinde

14. Weitere nicht untersuchte Bereiche:

14.1 Darstellung der volkswirtschaftlichen Notwendigkeit

In den vorliegenden UVE-Unterlagen fehlt zur Gänze die Untersuchung zur volkswirtschaftlichen Notwenigkeit einer solchen starken Freileitung. Zumal in der, der UVP-Behörde vorliegenden Tichy Studie, vom Juni 1998 (Seite 15) die Aussage getroffen wurde, dass „ihre volkswirtschaftliche Rechtfertigung bisher nicht gelungen ist und mit den bisher angewendeten ausschl. technischen Begründungen auch  nicht gelingen kann.“

14.2 Energiewirtschaftliche Notwendigkeit

Genaue Untersuchungen und Aussagen über den Leistungsbedarf des a)Oststeirischen- und Grazer- Raumes, b) österreichischen Raumes  und c) Transites! – siehe dazu auch Ausführungen Hennigsen /BEWAG Berlin 

14.3 Medizinscher Bereich

Unter anderem fehlen auch Aussagen zu gesundheitspsychologischen Bereichen!

14.4 Wasserrecht:

Genaue Erhebung und Darstellung der Auswirkungen in Bezug auf Veränderungen von Quellfassungen/Brunnen, die sich im Einzugsbereich der 380kV Freileitung befinden, vor allem von Änderungen der elektrischen Leitfähigkeit u. a. 

14.5 Darstellung möglicher Auswirkungen von Klimaänderungen

siehe dazu Aussagen von Prof. Schleicher zum „Klimawandel wird teuer“ Umweltschutzzeitschrift 9/2002 und Zeitungsartikel „Jedes Haus ein Mini-E-Werk“ aus der Furche vom 17.Juni 2004.  

14.6 Darstellung und Bewertung wirtschaftlicher Aspekte

Siedlungsentwicklung: 

Durch die Leitungsführung – über 6.4 km quer durch die Gemeinde - wird die seit 1976 eingeleitete Siedlungsentwicklung und deren Fortführung in der Gemeinde Empersdorf abrupt beendet. Alle drei Ortszentren  (Liebensdorf, Rauden, Empersdorf – Siedlungspriorität 1) sind davon betroffen. Siedlungsentwicklungen in diesen Bereichen sind nicht mehr möglich. Ebenso Darstellung der Entwertung einer ganzen Region in Bezug auf Fremdenverkehr  und Naherholung(Thermenland, Burgen-u. Schlösserstraße,  u.a.m.).
· Infrastruktur 

Die für diese vorgesehene Siedlungsentwicklung errichtete Infrastruktur (Straßen, Kanal-  Wasserleitungsstränge u.a.) kann von der Gemeinde, nach der Errichtung dieser Leitungsanlage, nicht mehr im vorgesehen Ausmaß genutzt werden. Die aufgewendete Investitionssumme (öffentliche Gelder) beträgt weit über € 15 Mill. nur für unsere Gemeinde!
· Naherholung Großraum Graz

Die mühsam aufgebaute Infrastruktur der Wander- u. Radwege, Reitmöglichkeiten, Erholungsmöglichkeiten, Urlaub am Bauernhof, Kulinarisches Stiefingtal, Künstlerpfad u.a., die ebenfalls Ziele der Gemeinde waren, ist ganz abzuschreiben, bzw. nur mehr sehr eingeschränkt zu nutzen. Trassenführung quert oftmals – vor allem in den ruhigsten Bereichen – diese Einrichtungen der Gemeinde. 

· Betreiber von öffentlichen Einrichtungen

Wie o. a. ist die Gemeinde Betreiber verschiedener öffentlicher Einrichtungen, vor allem der Kinderbetreuung und im Volksschulbereich. Alle bisher aufgewendeten (Schul- und Gemeindeamtsanierung Kostenansatz ca. € 5 Mill.)  Mittel sind großteils bei der vorgesehenen Leitungsführung abzuschreiben bzw. wird die Gemeinde dadurch stark beeinträchtigt. Dies deshalb, weil vor allem das Kinderhaus einen überregionalen Einzugsbereich aufweist - so sind derzeit mehr als die Hälfte der zu betreuenden Kinder nicht aus unserer Gemeinde – die sich nach dem Bau der Freileitung nicht mehr in unserer Einrichtung betreuen lassen werden. Dasselbe gilt für den Erhalt der Vierklassigkeit unserer Volkschule, die nach dem Bau der geplanten 380kV-Freileitung nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. 

15.7 Kosten bzw. Kostenvergleiche

siehe Ausführungen Ing. Rossmann – Seite 2, „Abstrakt“ vorletzter Absatz

Diese Darstellung ist für Aussagen zur Wirtschaftlichkeit/Kosten unumgänglich!
Zusammenfassend wird festgestellt, dass die vorliegenden Unterlagen zur Umweltverträglichkeitserklärung in den dargestellten Fachbereichen unzureichend, nicht nachvollziehbar und in vielen Bereichen gar nicht vorhanden sind. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Stellungnahme der Sektion V – Ref. Umweltplanung es BMLFUW, und die einzelnen von uns eingereichten Fachbeiträge/Gutachten verwiesen.

Der Gemeinde Empersdorf ist es auf Grund der kurzen Auflagefrist nicht möglich (Verbundaussage: „…für die Erarbeitung der UVE-Unterlagen 65.000 Mannstunden aufgewendet zu haben!“), innerhalb dieser in allen Fachbereichen detailliert und wissenschaftlich (gleicher fachlicher Ebene) abgesichert darauf einzugehen. Für einen Laien fehlt – betrachtet man die komplexen Zusammenhänge, die ein solches Projekt  von fast 100 km Länge darstellt - das nötige Wissen. 

Ebenso sind wir der Auffassung, dass die Fachbereichsgutachter der UVP-Behörde schon aufgrund der kurzen Begutachtungsspanne nicht in der Lage sein können, fachlich fundiert, ihrer Gutachterfunktion nachzukommen. Siehe dazu Gedächtnisprotokoll Wanz vom 18.3.2004 u.a. Aussagen dazu!
Unter diesen Aspekten wird der Antrag gestellt, diese Mängel durch den Konsenswerber beheben zu lassen und die ergänzten UVE-Unterlagen einer neuerlichen Auflage zu unterziehen.  

Für den Gemeinderat

     Bürgermeister:

Beilagen: siehe Beilagenliste!
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